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der Berechnungsmethoden und Erweiterung

der Datenbasis nur zum Teü
abgebaut werden könnten. Hinzu kommt,
dass die Wirksamkeit von Inspektionen
auch bei dem bald zu erwartenden
systematischen Einsatz von Unterwasserrobotern

limitiert bleiben whd und der
Erfolg von Reparaturen (Abschleifen,
Überschweissen, Überbrückungskon-
struktionen) nur begrenzt gewährleistet
ist.

Es ist daher notwendig, solche Bauwerke
mit ihren vielen Details schon bei

ihrem Entwurf sorgfältig im Hinblick
auf Materialermüdung auszulegen.
Dieser Forderung versuchen, wie
erwähnt, die neueren Berechnungsvorschriften

zunehmend Rechnung zu
tragen. Man whd die neueren Bauwerke
insgesamt sicherer machen, ein Aspekt,
der bei dem hohen Schadenspotential
dieser Anlagen bedeutend sein sollte.
Aus der Tatsache, dass Risse, wenn sie

auftreten, relativ schnell wachsen können

und Inspektionen nur im Sommer,
und dann nicht immer zuverlässig,
ausgeführt werden können, folgt weiter,
dass wenigstens die Haupttragwerke
von Meeresplattformen redundant
ausgelegt werden soüten, und zwar viel be-
wusster, als dies heute geschieht.

Adresse des Verfassers: Prof. Dr.-Ing. habü.
R. Rackwitz, Technische Universität München,

Institut für Tragwerksbau, Arcisstras-
se 21, D-80290 München.
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Nachhaltige Entwicklung
und Raumplanung
Nachhaltige Raumplanung bedeutet, die beiden Ansätze, den sozio-öko-
nomischen der räumlich funktionalen Arbeitsteilung und den ökologisch
räumlich orientierten Systemansatz, im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung des Lebensraumes aufeinander abzustimmen. Dabei sind noch
viele offene Fragen zu klären. Es ist abzusehen, dass die Planung der
Zukunft keine flächen- und nutzungsorientierte Planung, sondern
vielmehr eine räumlich funktionale sein wird.

Der Lebensraum des Menschen
und die Grenzen des Wachstums

Der Lebensraum des Menschen lässt
sich umschreiben durch seine Elemente:

Landschaft (Siedlungs- und Nicht-
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Siedlungsgebiet), Wirtschaft, Kultur,
Staatsgebiet, pohtisch-administrative
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Organisation usw. [6]. Der Lebensraum
des Menschen ist somit zugleich Wohn-
und Arbeitsraum, Erholungsraum,
Wirtschaftsraum, ökologischer Raum,
Verkehrsraum usw.. Damit kommt zum
Ausdruck, dass der Lebensraum des
Menschen nicht einfach als der Raum in
seiner physischen Ausprägung zu
verstehen ist, sondern in bezug zu den
vielfältigen menschlichen Tätigkeiten zu
setzen ist. Der Mensch steht in einer
Wechselbeziehung zum Raum.

Die moderne Funktionsgesellschaft
zeichnet sich durch hochgradige
Arbeitsteilung und eine möglichst
ausgewogene räumliche Zuordnung der
Daseinsgrundfunktionen im Hinblick auf
die geseüschafthche Gesamtleistung
aus (Büd 1).

Wie aus Büd 1 hervorgeht, sind diese
Daseinsgrundfunktionen eng miteinander

verknüpft, wobei es zweckmässig
ist, das Wohnen im Mittelpunkt des
Ordnungsschemas zu sehen, während
die Funktionen Arbeiten, Buden, Ver-
und Entsorgen, Erholen sich kreisförmig

um diesen Mittelpunkt anordnen
lassen. Die Daseinsgrundfunktionen
Verkehr und Kommunikation ermöglichen

erst die notwendige Verknüpfung
der genannten Daseinsgrundfunktio-
nen.

Die Effizienz der modernen Gesellschaft

beruht wesenthch auf der räumlich

funktionalen Arbeitsteh1ung, wie sie
aus den Daseinsgrundfunktionen her-
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vorgeht. Bei zunehmender Globalisierung

der Märkte führt dies zu vermehrtem

Verkehr und vermehrter Kommunikation

und damit eng verknüpft zu
vermehrten Umweltbelastungen.
Die räumlich funktional differenzierten
Daseinsgrundfunktionen basieren als

Voraussetzung auf der Inanspruchnahme
der ökologischen Leistungen des

Raumes. Diese lassen sich u.a. als
Naturraumpotentiale wie folgt beschreiben

[4]:

- biotisches Ertragspotential
- Wasserdargebotspotential
- Entsorgungspotential
- biotisches Regulationspotential
- Rohstoffpotential
- Rekreationspotential
- Bebauungspotential.

Die Nutzung dieser Potentiale und
damit der ökologischen Leistungen des
Raumes ist eine Lebensvoraussetzung
für den Menschen. Die damit einhergehende

Veränderung und Umgestaltung
des Lebensraumes des Menschen ist
daher unvermeidbar. ledoch steht sich
die Frage, ob dieser immer tiefgreifender

werdenden Inanspruchnahme des
Lebensraumes keine Grenzen gesetzt
oder Grenzen zu setzen sind.

Die Frage nach den Grenzen des
Wachstums hat sich schon der Geistliche

Malthus 1798 in seinem «Essay on
the Principle of Population as it affects
the Future Improvement of Society»
gesteht. Dabei hat er die Sprengkraft des

exponentiellen Wachstums entdeckt. Er
geht von einem sehr einfachen Modell
mit den folgenden Annahmen aus [8]:

D Die Bevölkerung wächst exponenti-
ell; dabei ging er von einer Verdoppelung

der Bevölkerung in den damaligen
Industrieländern in 25 lahren aus.

D Die Nahrungsmittelproduktion kann
nur linear gesteigert werden.

Da nach Malthus das Bevölkerungswachstum

sich nicht stoppen lässt (er
spricht von der Leidenschaft der
Geschlechter), klaffen Nahrungsmittelproduktion

und Bevölkerungszuwachs
immer mehr auseinander. Erst Hunger
und Elend werden ein Gleichgewicht
zwischen Bevölkerung und Nahrung
herstehen und somit das Bevölkerungswachstum

begrenzen. Diese Theorie
von Malthus führte damals zum Begriff
der Elendswirtschaft. Sie war Anlass zur
Entmutigung und Lähmung der
Anstrengungen, soziales Elend zu bekämpfen.

Malthus' Prophezeiungen haben sich
aus folgenden Gründen nicht erfüllt:

D Das globale Bevölkerungswachstum
war viel kleiner, als Malthus annahm.
Die Verdoppelungszeit betrug 65 lahre,
nicht 25 Jahre.

Kommunikation

Bildung

Arbeiten

Wohnen

'Ver- und >,

Entsorgung)

Erholen

Verkehr

Bild 1. Daseinsgrundfunktionen

D Die Industrieüe Revolution zu
Beginn des 19. Jahrhunderts ermöghchte
der Landwirtschaft, ihre Produktion
dem Bevölkerungswachstum anzupassen.

Machen wh den Sprung in das 20.
Jahrhundert, so zeigt das 1972 erschienene
Buch «Grenzen des Wachstums»
unverkennbar ParaUelen zur Schrift von
Malthus auf [9]. Zwar ist die mathematische

Struktur des am MIT (Massachusetts

Institute of Technology) im Auftrag

des Club of Rome entwickelten
Weltmodeüs wesenthch differenzierter
und komplexer als das Modell von
Malthus, doch basiert es im wesentlichen
ebenso auf einem quantitativen,
naturwissenschaftlich-ökonomischen
Ansatz.

Aus der zeithchen Distanz wissen wh,
dass auch die Prognosen des MIT-Mo-
deüs nicht eingetreten sind. Dazu sind
die Annahmen notgedrungen zu wenig
flexibel und zu begrenzt. Zudem konnte

das Modeh die wichtigen
Anpassungsmechanismen, welche der Welt
geholfen haben, ökologische Katastrophen

grossen Ausmasses zu vermeiden,
nicht einbeziehen. 20 Jahre nach den
«Grenzen des Wachstums» ist von
denselben Autoren das Buch mit dem Titel
«Beyond the Limits» [10] erschienen. Es
beschäftigt sich vor allem mit Fragen,
welche Grenzen in den vergangenen 20
Jahren überschritten wurden und wie
sich dies korrigieren lässt und wo
Anpassungsmechanismen gehohen haben,
ökologische Katastrophen zu vermindern

bzw. zu vermeiden. Das Buch
«Grenzen des Wachstums» hat
unbestritten viel zur Sensibihsierung der
Menschheit für ökologische Probleme
beigetragen und mit anderen das Um-
weltbewusstsein des 20. Jahrhunderts
geprägt. Der Club of Rome lässt sich als
Malthus des 20. Jahrhunderts bezeichnen.

Es steht sich die Frage, haben sich Malthus

und der Club of Rome grundsätzlich
oder nur in der Zeit geirrt? Gilt gar

die Hypothese der «Groupe de Talloi-

res» vom «Wachstum der Grenzen»,
oder hat R.H. Simon recht mit der
These, dass der limitierende Faktor
nicht materieller Art ist, sondern das
Wissen, wie er dies in seinem Buch «The
Ultimate Resource» vertritt? [11].
Diese Fragen bleiben bis heute
unbeantwortet.

Wie auch immer die Einschätzung der
Überlegungen von T R. Malthus, des
Club of Rome, der Groupe de Talloires
und von R.H. Simon sein mag, so ist der
Schadenerwartungswert, soüten
irreversibel tatsächlich solche Grenzen
überschritten werden, von katastrophalem

Ausmass. Denken wh hier allein an
eine möghche Klimakatastrophe.
Bei den vielen Unbekannten ist
pragmatisch, wie Ingenieure nun mal denken,

davon auszugehen, dass wir gegenwärtig

über bestimmte bekannte natürliche

Ressourcen und bestimmtes
gesichertes Wissen verfügen. Die Grenzen
des Wachstums sind in Relation dazu zu
sehen. Sie sind damit nicht einmal
fixierbare Grössen, sondern unterliegen
der zeitlichen Veränderung und sind
immer wieder entsprechend der
Zunahme der Erkenntnisse neu zu
definieren.

Raumplanung und nachhaltige
Entwicklung

Der Begriff «Lebensraum des
Menschen» drückt aus, dass einerseits der
Raum in seiner physischen Ausprägung
in bezug steht zu seiner Nutzung durch
den Menschen, andererseits seine
Beanspruchimg zwar eine Lebensvoraussetzung

darsteüt, aber diese sich an den
begrenzten natürhchen Ressourcen zu
orientieren hat.

Die Erhaltung, Gestaltung und
Entwicklung dieses Lebensraumes war
schon immer ein wichtiges Anliegen des
Staates. Somit ist dieser Lebensraum
Gegenstand der Raumplanung. Jedoch
ist es nicht die Raumplanung aüeine, die
sich mit dem Lebensraum des
Menschen beschäftigt. In der Schweiz sind es
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eine ganze Anzahl von Gesetzgebungen,
die den Lebensraum und die

Sicherung der Ressourcen als Lebensvoraussetzung

zum Gegenstand haben. Für
den Gesetzgeber stand im Vordergrund,
ein grosses Ganzes zu schaffen, das
umschrieben werden könnte mit dem
Begriff «Recht des Lebensraumes» [7]. Im
Zusammenhang mit den natürüchen
Lebensgrundlagen stehen aber die
Raumplanung und der Umweltschutz
im Vordergrund.
Die Raumplanung ist schwerpunktmäs-
sig auf die Entwicklung der
Raumstrukturen mit dem Ziel der haushälterischen

Nutzung des Bodens, der
geordneten Besiedlung des Landes und
der nachhaltigen Sicherung und Erhaltung

der Lebensgrundlagen ausgerichtet.
Sie erfasst ahe Lebensbereiche des

Menschen in ihrem Raumbezug und
koordiniert die raumwirksamen Massnahmen

hinsichthch einer anzustrebenden
Raumstruktur. Raumplanung ist somit
eine sachübergreifende Aufgabe und
dient aus Sicht des Umweltschutzes der
Umweltvorsorge.
Sie hat durch entsprechende räumliche
Begrenzungen und Umsetzung der
Randbedingungen des Umweltschutzes
zukünftige Umweltbelastungen zu
verhindern. Als gestaltende und lenkende
Planung hat sie durch entsprechende
Dimensionierung und Lokalisierung
der Nutzungen die Voraussetzungen für
insgesamt weniger umweltbelastende
Wirtschafts-, Verkehrs- und
Siedlungsstrukturen zu schaffen. Zur Lösung dieser

Aufgabe stehen der Raumplanung
im wesentlichen zwei Instrumente zur
Verfügung (aufgrund des
Raumplanungsgesetzes 1979 [2]):

- die Richtplanung und

- die Nutzungsplanung.

Der Mindestinhalt der Richtplanung
enthält die folgenden drei Aspekte:

- Der Richtplan gibt Auskunft über die
anzustrebende Raumordnung.

- Der Richtplan zeigt auf, wie die
raumwirksamen Tätigkeiten im
Hinblick auf die anzustrebende
Raumordnung aufeinander
abzustimmen sind.

- Der Richtplan zeigt auf, in welcher
zeitlichen Abfolge und mit welchen
Mitteln die genannten Aufgaben zu
erfüllen sind.

Die Nutzungspläne ordnen und
dimensionieren die gesetzlich zulässigen
Nutzungen des Bodens. Sie unterscheiden
zwischen Bau-, Landwirtschaft- und
Schutzzonen.

Im Gegensatz zum Raumplanungsgesetz
ist das Umweltschutzgesetz nicht

räumlich orientiert, sondern es betont
den technisch-naturwissenschaftlichen

und polizeilichen Umweltschutz
(Umweltschutzgesetz 1983, [3]). Es regelt
insbesondere die folgenden Bereiche:

- Luftverunreinigung

- Lärm

- Erschütterungen

- Verunreinigung der Böden

- Umgang mit umweltgefährdenden
Stoffen

- Entsorgung von Abfällen.

Die Bereiche der Verunreinigung von
Oberflächen- und Grundwasser, des
Strahlenschutzes und des Natur- und
Landschaftsschutzes sind in eigenen
Gesetzgebungen geregelt. Als Instrumente

des Umweltschutzes stehen die
folgenden zwei im Vordergrund:

Vorschriften zur Begrenzung der
Umweltbelastungen. Diese hegen vor
ahem in Form von Emissions- und
Immissionsgrenzwerten und Richtwerten
vor.

D Sanierungspflicht: Werden Grenzwerte

überschritten, so sieht das Gesetz
eine Sanierungspfhcht vor. Dies kann zu
entsprechenden Konzepten wie Luft-
reinhaltekonzepten,
Lärmbekämpfungskonzepten führen.

Der technisch-naturwissenschafthche
Umweltschutz weist damit eine deutliche

Querschnittskompetenz aus. Es
sind die umweltrelevanten Auswirkungen

aher menschlichen Tätigkeiten auf
die Umwelt zu ermitteln und die
Massnahmen, die bei Überschreitungen der
Grenzwerte zum Schutz der natürüchen
Umwelt notwendig sind, zu erarbeiten
und durchzuführen.

Die enge Verknüpfung zwischen
Umweltschutz und Raumplanung ist somit
evident. Denn nicht allein die zu
erfassenden Umweltauswirkungen sind in
hohem Masse raumrelevant, sondern
auch die Massnahmen zum Schutz der
Umwelt. Es ist die Aufgabe der
Raumplanung, diese Massnahmen aufeinander

abzustimmen.

Einmal stehen für die Raumplanung die
Vorschriften und Sanierungskonzepte
des Umweltschutzes Randbedingungen
und Voraussetzungen dar, zum anderen
hat die Raumplanung durch sachgerechte

Zuweisung von Nutzungen spätere

Umweltschutzmassnahmen
unnötig zu machen oder zumindest zu
reduzieren. Der Umweltschutz seinerseits
muss sich auf die Planungsinstrumente
der Raumplanung abstützen.

Wie festgesteüt, befasst sich die
Raumplanung im Sinne des Planens mit der
Entwicklung des Raumes. Sie lässt sich
wie folgt definieren: «Raumplanung ist
die vorwegnehmende Koordination
von raumwirksamen Handlungsbeiträgen

und deren Steuerung über längere

Zeit» [6]. Damit steht sich die Frage, auf
welche Ziele hin diese Steuerung der
Handlungsbeiträge erfolgen soll. Im
Hinblick auf die Erhaltung der
Lebensgrundlagen gilt es, sich auf
bestimmte Schutzziele auszurichten.

In diesem Zusammenhang wird zumindest

seit der Umweltkonferenz in Rio
von 1992 von nachhaltiger Entwicklung
gesprochen. Das Konzept der Nachhaltigkeit

beinhaltet zweifelsohne, dass der
Beanspruchung der natürlichen
Lebensgrundlagen Grenzen zu setzen
sind. Doch obschon der Begriff heute
unscharf ist und in aüen möglichen oder
unmöglichen Zusammenhängen
verwendet whd, führt er über die Frage
nach den Grenzen des Wachstums hinaus.

Im Bericht der «World Commission of
Environment and Development», «Our
Common Future» (Brundtland-Re-
port) whd Nachhaltigkeit verstanden
als «path of progresses which meet the
needs and aspirations of the present ge-
neration without compromising the abi-
lity of future generations to meet their
own needs» [5]. Diese Definition von
Nachhaltigkeit lässt deuthch werden,
dass sich Nachhaltigkeit nicht allein auf
die natürüchen Ressourcen beziehen
kann, sondern sozio-ökonomische,
gesellschaftliche Aspekte miteinbezieht.

Die im gleichen Bericht «Our Common
Future» postulierten Strategien zur
Verwirklichung des Ziels einer
nachhaltigen Entwicklung unterstreichen
diesen weitgefassten Ansatz der
Nachhaltigkeit. Unter dem Titel «Strategie
Imperatives» whd dort gefordert:

D «reviving growth»: Dies bedeutet
Bekämpfung der Armut, denn nur ein
bestimmter, wenn auch bescheidener
Wohlstand erlaubt eine nachhaltige
Entwicklung.

D «changing the quality of growth»:
Darunter wird die Abkehr von
quantitativem Wachstum verstanden. Das
Wachstum soü in Zukunft weniger ma-
terial- und energieintensiv, weniger
belastend für die Umwelt und somit mehr
«quahtativ» sein.

D «meeting essential needs for Jobs,
food, energy, water and sanitation»:
Damit soü deuthch werden, dass weltweit

gesehen eine nachhaltige Entwicklung

nur dann möghch ist, wenn es den
Entwicklungsländern gehngt, die zum
Überleben der Bevölkerung notwendigen

Bedürfnisse zu befriedigen.

«ensuring a sustainable level of
population»: Darin drückt sich die
Erkenntnis aus, dass sich ohne Stabilisierung

der Weltbevölkerung eine
nachhaltige Entwicklung nicht realisieren
lässt.
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«conserving and enhancing the source
base»: Damit wird die anerkannte

Forderung aufgenommen, dass der
Nutzung der natürüchen Ressourcen Grenzen

zu setzen sind. Es ist dabei
anzustreben, dass nach Möglichkeit nicht
vom Naturkapital, sondern ledighch
von den Zinsen gelebt whd.

«reorientating technology and ma-
naging risk»: Technologie steüt die
Schlüsselbeziehung zwischen Mensch
und Natur dar. Technologische Innovation

ist denn auch eine wichtige
Voraussetzung, sohen die Ziele einer
nachhaltigen Entwicklung erreicht werden.
Dies gut besonders für die Entwicklung
der Entwicklungsländer, wobei ein
grosser Teü der Verantwortung dafür
bei den Industrieländern hegt.

D «merging environment and economic
in decision making»: Ökonomie und

Ökologie sind nicht notwendigerweise
Gegensätze, sondern haben langfristig
gemeinsame Ziele. Sie sollen daher
beide gleichgewichtig in die Entschei-
dungsprozesse in allen Sachbereichen
und auf allen Ebenen eingehen.

Aus der übergeordneten Definition der
Nachhaltigkeit und den daraus abgeleiteten

Strategien zur Reahsierung einer
nachhaltigen Entwicklung, wie sie im
Bericht «Öur Common Future» enthalten

sind, geht hervor, dass einerseits das

Konzept der Nachhaltigkeit sehr
umfassend ist, aber sich andererseits als
unverbindlich und wenig konkret fassbar
erweist. Der Begriff der Nachhaltigkeit
bedarf noch der wissenschaftlichen
Durchdringung und Fundierung.
Die Raumplanung, deren zentrale Aufgabe

es ist, sich mit der Entwicklung des
Lebensraums auseinanderzusetzen, hat
sich mit Sicherheit die Frage nach der
Bedeutung des Prinzips der nachhaltigen

Entwicklung für die Planung zu stellen.

Ein seit jeher zentrales
raumordnungspolitisches Anliegen fordert
gleichwertige Lebensbedingungen, dies
auf globaler, regionaler und nationaler
Ebene. So ist der Kohäsionsfonds der
Europäischen Union nichts anderes als
ein Instrument, um im Sinne der Schaffung

gleichwertiger Lebensbedingungen
eine allzu ungleiche Entwicklung in

den Mitgliedstaaten zu verhindern.
Oder das Investitionshüfegesetz (IHG,
[1]) der Schweiz hat auf nationaler
Ebene das Ziel, Disparitäten zwischen
Berggebiet und Mitteüand abzubauen.

In der Vergangenheit und z.T. noch
heute liegt das Schwergewicht bei der
Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen

auf dem Abbau ökonomischer
Disparitäten. Bezieht man aber die
Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen

nicht aüein auf ökonomische Fragen,

sondern schliesst den Wohnwert,
den Erholungswert, die Naturnähe usw.

eines Standortes mitein, so whd klar,
dass diese raumordnungspolitische
Zielsetzung in direktem Zusammenhang

steht mit der Frage nach nachhaltiger

Entwicklung, wie sie in den vorher
aufgeführten Strategien zum Ausdruck
kommen. Die Raumplanung muss
somit die Frage beantworten: Was heisst
Nachhaltigkeit für die Schaffung
gleichwertiger Lebensbedingungen?
Die grosse Schwierigkeit besteht aber in
der Umsetzung. Das heisst, das Prinzip
der nachhaltigen Entwicklung muss sich
umsetzen lassen in Handlungsanweisungen.

Führt somit das Prinzip der
Nachhaltigkeit zu einem neuen
Planungsverständnis und in der Folge zu
neuen Planungsinhalten und
Planungsmethoden? Oder erfüüt die
Abstimmung von Raumplanung und
Umweltschutz aufeinander im
Planungsprozess schon die Anforderungen
und sichert sie die Nachhaltigkeit in der
Planung?
Sicher, Nachhaltigkeit in der Raumplanung

ist nicht gänzlich neu, sondern die
Raumplanung hat sich schon früh mit
solchen Fragen, wenn auch nicht unter
diesem Titel, auseinandergesetzt. Mit
der Einführung einer ökologischen
Komponente in die Raumordnungspolitik

und der Entwicklung der ökologischen

Planung als Instrument der
Integration ökologischer Forderungen in
die Raumplanung sind wesenthche Po-
stulate des Prinzips der Nachhaltigkeit
berücksichtigt.
Trotzdem, der Begriff der Nachhaltigkeit

bedarf für die Raumplanung nach
wie vor der wissenschaftlichen Klärung.
Es ist zu erwarten, dass sich daraus neue
Impulse für die Raumplanung im
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung
des Lebensraumes des Menschen ergeben.

Ansätze zu einer «nachhaltigen
Kaumplanung»

Greifen wh nochmals zurück auf die in
Büd 1 dargestellten Daseinsgrundfunk-

tionen. Die moderne Funktionsgeseü-
schaft zeichnet sich durch eine
hochgradige Arbeitsteüung aus und durch
eine ausgewogene räumliche Zuordnung

der Dasemsgrundftrnktionen im
Hinblick auf eine Maximierung der
gesellschaftlichen Gesamtleistung.
Die Effizienz der Gesellschaft beruht
somit auf der räumlich funktionalen
Arbeitsteüung. Bei zunehmender Globalisierung

der Märkte führt dies zu
vermehrtem Verkehr und Kommunikation.

Dies führt u.a. wiederum zu
entsprechenden Umweltbelastungen und
einem zunehmenden Verbrauch an
natürüchen Ressourcen.

Auf der einen Seite steht demnach der
sozio-ökonomische Ansatz der räumlich

funktional differenzierten
Daseinsgrundfunktionen. Auf der anderen
Seite steht der ökologische räumlich
orientierte Ansatz, bei dem es um die
Erhaltung der ökologischen Leistungen,

insbesondere auch der ökologischen

Ausgleichsleistungen des
Raumes, als Ökosystem verstanden,
geht. Der ökologische Ansatz basiert
auf der Tatsache, dass ökologische
Leistungen, wie sie beispielsweise durch die
zu Anfang des Beitrages aufgeführten
Naturraumpotentiale beschrieben werden,

an einen bestimmten Standort
gebunden sind und ökologische Leistungen

zwischen verschiedenen Teilräumen

ausgetauscht werden (ökologische
Ausgleichsleistungen), sei dies über das
Wasser, die Atmosphäre, Tier oder
Mensch.

Beide Ansätze, der sozio-ökonomische
und der ökologische als System
verstanden, beziehen sich auf denselben
Raum. Die unterschiedliche
Betrachtungsweise führt notwendigerweise zu
Unvereinbarkeiten und Konflikten.
Nachhaltige Raumplanung könnte
somit auch bedeuten, diese beiden
Systeme, das sozio-ökonomische, basierend

auf der räumlich funktionalen
Arbeitsteüung und das ökologische,
basierend auf dem räumlich funktionalen
Austausch ökologischer Leistungen in
Übereinstimmung zu bringen, und zwar

/^f ^7
überregionale
EbeneWmwmml

i \
regionale
Ebene

/ L-^Ts^ X / 4~ÄL ^^\ lokale Ebene

Bild 2. Schematische Darstellung eines raumplanerischen Ebenen-Modells
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mit dem Ziel der Schaffung gleichwertiger,

aber nicht gleicher Lebensbedingungen.

Die Integration ökologischer
Forderungen in den Raumplanungsprozess,
die Abstimmung von Umweltschutz
und Raumplanung weisen somit in die
Richtung einer nachhaltigen Raumplanung.

Die Einführung von Schutzzielen
im Sinne einer langfristigen Sicherung
der natürüchen Ressourcen ist ebenso
Teü dieser nachhaltigen Entwicklung.
Jedoch wird eine konsequente
Auseinandersetzung mit der Frage nach einer
Verknüpfung der beiden Ansätze, des
sozio-ökonomischen und des ökologischen,

zu neuen Planungsansätzen
führen.
Dabei ist abzusehen, dass die heute
stark nutzungs- und flächenorientierte
Planung abzulösen sein wird durch eine
auf raumfunktionale Zusammenhänge
basierende Planung. Im Vordergrund
werden in Zukunft die funktionalen
Zusammenhänge zwischen den Teüräu-
men stehen.

Dem Schreibenden schwebt ein
Planungssystem vor, das von einem
raumbezogenen Ebenen-Modeü ausgeht. Es
whd ein recht grobes Netz von räumlich
funktionalen Beziehungen auf z.B.
europäischer Ebene geben. Dies ist
dann auf nationaler Ebene zu
verdichten. Für die Schweiz gut es, dieses
weiter auf kantonaler und Gemeindeebene

zu differenzieren. Auf Gemeindeebene

bestünde somit ein sehr
differenziertes Netz von einer Vielzahl
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räumlich funktionaler Beziehungen,
das sich einfügt in die übergeordnete
Ebene der Region. Dasjenige der Region

soll sich demjenigen des Kantons
einordnen usw. Jede übergeordnete Ebene
ist dabei grobmaschiger als die
vorangehende. Räumliche Probleme wären
dann in diesem räumlich funktionalen
Ebenen-Modell zu lösen (Büd 2).

Dies mag ein möglicher Ansatz für ein
weiterentwickeltes Planungsverständ-
nis und innovative neue Planungsme¬

thoden sein; entscheidend ist jedoch,
dass sich die Raumplanung mit der
Forderung nach einer nachhaltigen
Entwicklung auseinandersetzt und somit zu
neuen Erkenntnissen und so zu einem
neuen - nach Meinung des Autors
-notwendigen Planungsverständnis gelangt.

Adresse des Verfassers: Prof. Dr. Willy A.
Schmid, ORL-Institut, ETH Hönggerberg,
8093 Zürich

Umweltschutz und Sicherheit
contra Wirtschaftlichkeit
Umwelt- und Sicherheitsbedürfnisse können zu Zielkonflikten mit
Wirtschaftlichkeitsaspekten führen. Um solche Konflikte zu vermeiden,
werden vier Thesen aufgestellt, bei deren Beachtung Umwelt- und
Sicherheitsziele unter explizitem Einbezug der Möglichkeiten, die
entsprechenden Massnahmen auch zu finanzieren, festgelegt werden.

Vision

In Zeiten rezessiver Wirtschaftsentwicklung

finden gezwungenermassen
Diskussionen zu den Möglichkeiten

VON ULRICH G.
BASEL

STIEFEL,

einer Verbesserung der Randbedingungen
für die Wirtschaft statt. Neben an¬

deren Bereichen sind auch Umweltschutz

und Sicherheit keine Tabuzonen,
um eine höhere Rentabüität und
zukünftige Gewinne anzustreben. So
kommt es denn nicht von ungefähr, dass

zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
der schweizerischen Industrie die
Diskussion um sogenannt sinnvollere
Umweltschutzanforderungen immer wieder

aufgenommen wird. Auch die im
Umweltrecht festgelegten, zum Teil
komplizierten Verfahren stössen häufig

auf Ablehnung. Ie nach persönlicher
und politischer Einstellung reichen die
Forderungen der Votanten von der
partiellen Reduktion der in den Gesetzen
und Verordnungen des Umweltrechtes
vorgeschriebenen Schutzziele bis hin
zur Abschaffung des gesamten
Umweltschutzrechtes. Dass solche Visionen

kaum reahstisch werden, ist zu hoffen.

Ebenso muss allerdings mit aüem Nachdruck

verhindert werden, dass von
Gesetzesrevision zu Gesetzesrevision wei-
tergehendere Anforderungen an die
umweltbelastenden Anlagen gestellt
werden, ohne dass nicht eine nennenswerte

Reduktion der Umweltbelastung
klar ausgewiesen werden kann. Eine
infolge Umweltschutzmassnahmen
eliminierte Industrie nützt dem Gedanken
des Umweltschutzes ebenso wenig wie
eine Industrie, welche Umweltmass-
nahmen nicht bezahlen kann.
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